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Oestaltungsplan "Erlen" ta/auvÄl über die Grundstücke

Nr. 1771 des Herrn Johann Schmidlin, Bauuntemehmer, tfauwil

Hr. 178, des Herrn Otto Wüest, TranBporte, Wauwil

Projektverfasser: Anton Felber, Architekt, Wauwil

Am 50.6.197.1 haben die Herren Schmidlin und Wüest einen Ge"
staltungsplan über ihre Grundstücke Mr. 177 und 178, OB Wau-
wil eingereicht. Der Plan sieht folgende &ebäude vor:

Auf Grundstück Nr. 177:
2 Acht-.Familienhäuser mit total 16 Wohnungen h 4 Zimaer

Auf Grundstück Kr. 178:
l Acht-Familienhaus mit 8 Wohnungen & 4 Zimmer
l Zvei-Faailienhaus mit 2 Wohnungen
2 Werkhallen, wovon eine bereits

besteht

Total 26 Wohnungen.

Gemäss den eingereichten Plänen sind folgende Autoal>ßtell-
platze vorgesehen:
In den Kellerge schössen 9 AutoabsteUplätze
In angebauten Garagetrakten 6 AutoabsteUplätsse
Im Preien 6 AutoabsteHplä-fcze

Total 21 Autoabstellplätsse.

ßestützt auf § 55 des kant. Baugesetzes wurde der Gestaltunge-
plan vorn 17.7. bis 16.8.1971 öffentlich publiziert und die Un-
terla^en aufgelegt, bfährend der Auflagefrist wurde eine Ein-
spräche eingereicht.

stellt fest:

ä» Voraussetzunfien für einen Gestaltunß;splan

Art. 27 des &emeinde-Baureglementes schreibt vor, daes für
eine Arealüberbauung mindestene 4000 m2 Grundstückfläche er-
förderlich sind. Das zusammenhängende Baugebiet hat etne Flä-
ehe von 5'485 m2. Somit können Abweichungen von den Reglements-
Vorschriften in bezug auf Ausnutzung und &escho8szahl gestattet
werden.

b^ Ausnützuru?

Das Plangeüiet befindet sich in der Wohn- und Gewerbezone» in
welcher folgende Ausnützungsziffera zuläesig sind? 0,5 für



Vohnbauten und 0,8 für Gewerbebauten.
Mit dem Gestaltuagsplaa wird eine einheitliche, orfcsbauliche
Gestaltung ermöglicht. Es ist eine stattliche Spielwiese vor°-
gesehen. Die rückwärtige Brschliessung ist gut gel'öst. Aus
diesem Gründe kann zur Ausnutzung s Ziffer ein Zuschlag von
10 % gewährt werden. Demnach ist eine totale Bruttogeschoss-
fläche von 5°015 m2 zulässig. Gemäss eingereichten Plänen be-
trägt die tatsächliche Wohnfläche (G-ewerbebauten auf 0,5 um-
gerechnet) 31) 007 m2, sodass die maximal zulässige Ausnützungs-
Ziffer nicht überschritten wird.

c. Geschosszahl

G-emäss Zonenplan ist a,m Plangebiet die 5-geschosBige Bauweise
zulässig. Die 5 Acht-Familienhäuser weisen jedoch 4 G-eschosse
aufo Durch die ümlegung der zulässigen Geschossfläche auf
höhere Bauten wird mehr &nmf lache erreicht und es kann auch
wirtschaftlicher gebaut werden. Die Abweichung'von den ße^le-
mentsvorschriften'ist bei Ueberbauung auf Grund eines Ges-fcal0
tungsplanes gestattet und gerechtfertigt.

d_^ Grenz- und Gebäudeabstände

Die Grenzabstände sind allseits eingehalteno
Die Abstände zwischen den Mehrfamilienhaus-Bauten weisen ünter-
distanzen von 2 bzw. 5 Metern auf» Durch das Zusammenrücken der
Bauten wird eine in sich abgeschlossene Ueberbammg erreicht.
Ausnaliaen von den ordentlichen Gebäudeabständen sind in Ge-
staltungsplänen zulässig.

e. Gebäude situienmg

Alle Wohnbauten sind nach Süden orientiert; die freie SicKfc nach
Süden ist gewährleistet. Die Besonnung ist yorzüglich.

Nicht gelöst ist der Zusaauaenbau zwischen Haus 3 und der Halle 2,
indem die Schlafzimmer der untersten drei Wohnungen auf der
Westseite nur nach Nopäen beliebtet sind und praktisch keine
Besonnufag aufweisen. Der Zusammenbau kann nur unter dem Vorbe-
halt genehmigt werden, dass die Besoimung einwandfrei gewähr-
leistet wird. Ueber den Zusammenbau wird endgültig im Rahmen
der Baubewilligung für Haus 5 bzw. Halle 2 befunden.

fo Autoabstellolätze

Für jede Wohnung ist ein Autoabstellplatz zu schaffen, dazu pro
Mehrfamilienhaus 2 Besucherplätze. Somit sind mindestens 50
Autoabstellplätz® bereit z;ustellen. Nach den Plänen sind jedoch
nur deren 21 vorgesehen. Die 9 fehlenden Plätze kö'nnen vor den
Häusern angelegt werden; zudem können durch eine bessere Ato-
stellanordnung beim Parkplatz mehr Autoabstellplätze geschaffen
werden. Schlussendlich stehen genügend Parkmö'glichkeiten zur
Verfügung.

&_ Zufahrt

Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt über die bestehende Kantons"
strassenabfahrt. Rechtwinklig zu dieser Strassenabfahrt wird
eine private Quartierstrasse zur das Plangebiet erstellt und
zwar in einer Breite von 4 m* Der gesamte Zubringerdienst
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wickelt sich also abseits der Kantonss'trasse abo

h.. Verschiedenes

Für das ganze Plangebie-fc sind eine gemeinsame Spielwiese und
ein gemeinsamer Kehricht-Deponieplatz herzurichten. Ebenso
ist nur eine Pemseh-Antenne zulässig oder an die geplante
Gemeinschaftsan-fcenne für die Gemeinde Wauwil anzuschliessen,

Der Zusammenbau an der G-rensse zwischen Grundstücke Nr. 177
und Nr» 178, die allfällige Benutzung von Parkraum des Grund-
eigentUmers Nr. 178 auf G-rund stück Nr. 177, die gemeinsame
Spielwiese und der gemeinsame Kehricht-Deponieplatz sind in
einem Dienstbarkeitsvertrag zwischen den Grundeigentümern zu
regeln.

i^_ Einspräche

Gegen den Oestaltungsplan hat das Tiefbauamt des Kantons Lu-°
zem Einsprache erhoben. Es wird geltend gemacht, dass der
Baulinienabstand nicht eingehalten sei. Eine Zufahrtsbe-
willigung auf Kantonsstrassengebiet liege nicht vor und die
rückwärtige Erschliessungsstrasse sei nicht mehr realisier-
bar.

Diese B'inwenduqg en vermö'gen einer näheren Ueberprüfung jedoch
nicht standhalten« Im fraglichen Gebiet besteht keine ge-
setzliche Baulinie; der zitierte Baulirienplan 1961 wurde nie
aufgelegtJ Gemäss § 80 des kan-fc. Strassengesetzes ist ein
Abstand von 6 m einzuhalten; die Bauten weisen demgegenüber
Abstände von je 8 m auf. Sodann ist eine Zufahrtsbewilligung
auf Kantonsstrassengebiet nicht uotwendig. Das Baudeparfcemen-fc
selbst hat seinerzeit die Erstellung der Strassenabfahrt ver-
langt und realisiert, damit das Baugebiet in der Erlen über
diese Zufahrt erschlossen wird. Schliesslich muss festgestellt
werden, dass die Brschliessungss-fcrasse realisiert werden kann:
Sie weist eine Breite von 4 m auf; die Vohnbauten werden in
einem Abstand von 5 m zur Erschliessungss-fcrasse erstellt»
Die Einsprache ist abzuweisen.

Hierüber hat der Gemeinderat

erkannt s

l. Der Gestaltungsplsn "Erlen" wird unter folgenden Vorbehal-
ten genehmigt:
a) der Entscheid über die Unterdiatanzen zwischen den ein-

zelnen Wohnbauten wird im Rahmen der Baubewilligungen
gefällt.

b) Üeber den Zusammenbau zwischen Haus 3 und Halle 2 wird
im Rahmen der Baubewilligung für diese Gebäude befunden*

2. Die Ausmitzungszlffer beträgt 0,55 oder eine totale Brutto-
gesGhossfläche von 5015 m2.

5. Für das ganze Plangebiet sind mindestens 30 Autoabstell-
platze zu schaffen.
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4. Für das ganze Plangebiet ist eine gemeinsame Spielwiese zu
schaffen und zwar auf dem freien Feld im südlichen Teil von
Grundstück Nr. 177. Die Wiese ist mit neuzeitlichen Spiel"
geraten auszustatten.

5. Für das ganze Plangebie-fc ist bei der Strassenabfahrt ein ge-
meinsamer Kehricht-Deponieplatz zu schaffen.

6. Für das ganze Plangebiet ist eine gemeinsame Femsehantenne
zu errichten oder die Bauten sind an die für die Gemeinde
Wauwil gaplante Femseh-Gemeinschaftsantenne anzuschliessen.

7. Der Zusammenbau an der gemeinsamen Grenze (GB Nr. 177 und
178), die allfällige Benutzung von Parkraum durch den Grund-
eigentümer von Grundstück Nr. 178 auf Grundstück Nr. 177»
die Erstellung der gemeinsamen Spielwiese und des gemein-
samen Kehricht-Deponieplatzes sind in einem flienstbarkeits-
vertrag zwischen den beiden Grundeigentümern zu regeln; der
Vertrag ist im Srundbuch einzutragen,

8. Die Einspräche des Tlyfbauamtes des Kts. Luzem. wird abge-
wiesen. Hierüber wird ein separater Entscheid erlassen.

9« Die Baubewilligmigan für die einzelnen V/ohnbauten werden
vorbehalten«

10. Sobald der Gestaltungsplan in Rechtskraft erwächst, ist er
auf Kosten der Grundeigentümer im Gnmdbuch Wauwil (G-rund-
stück Nr. 177 und 178) als offentlich-rechtliche Eigentums-
beschränkung im Sinne von § 54 Baugeöetz anzumerken.

11. Die Grundeigentümer tTagen die Kosten für die Genehmigung
des Gestaltungsplanes ini Betrage von Fr.

12. Gegen diesen Entscheid kann inner-t 10 Tagen seit Zustellung
an den Regierungsrat des Kantons lusern rekiirriert werden,

15. Zustellung dieses Entscheides an die G-rundeigent^mer, den
Architekten und das Grundbuchämt.

Wauwil^ Ho Oktober 1971

NAMENS DES GEMEINDERATES
Der G-emeindepräsident:

/^-^'
Der Gerne jfed^schreiber:

Zuffestellt am:

12. Okt. 1971










